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Sie kommen selten nachts,
oft aber in den Irühen Morgen-
stunden - voll ausgeschlafen.
Von vielen unterschätzt, ver-
schaffen sich die Beamten der
Steucrfahndung (kurz:  Steuta)
mit spektakulären Bankrazzien
zunehmend Respekt. Janusköp-
f ig t reten s ie zugleich als
,,Steuerkrimi.nalpolizei" und
als Besteuerungsorgan auf  -  e i -
ne kumulierte Macht. Zentrales
Aufeabenfeld der Steufa ist die
Erforschune der Straftaten und
deren Besteuerungsgrundlagen
sowie die Aufdeckung und Er-
mittlung unbekannter Steuer-
fäl)e (Päragraph 208 Abgaben-
ordnung - AO).

Selbstverständlich darf die
Steufa nicht einfach ,,ins Blaue
hinein" aktiv werden. Voraus-
setzung für ein Tätigwerden ist
das Vorliegen eines Anfangs-
verdachts, es müssen also kon-
krete Tatsachen bekannt sein,
die einen begründeten Anhalt
für eine Steuerstraftat liefern.
Nicht selten sind es Mitwisser
einer Steuerhinterziehung, die
aus Mißgunst, Enttäuschung
oder nach einem Streit mit dem
Täter abrechnen, indem sie ihn
anzeigen. Potentielle Anzeiger
können Nachbarn, Konkurren-
ten, Ehegatten, Geliebte, Ge-
schäf tspadner, Mitgesellschaf-
ter oder Angestellte sein. Sind
die Angaben hinreichend de-
tailliert, reagiert die Steufa
meist prompt. In der Regel muß
der Denunziant nicht mit der
Off:nlegung seines Namens
recnnen.

Eine weitere Informations-
quelle ergibt sich daraus, daß
Gerichte und Behörden alle In-
formationen, die den Verdacht
einer Steuerstraftat begründen,
an die Steufa weiterleiten müs-
sen (Paragraph lf6 AO). Be-
hauptet etwa eine Bank in er-
nem Zivilprozeß - wie gesche-
hen - daß sie Zahluns-en von
ausländischen Schwärzgeld-
konten aus Verschleierungs-
gründen mittels anonymer Bär-
schecks bewerkstelligt habe,
muß sie damit rechnen, daß der
Zivilrichtel dies an die Steufa
weiterleitet. Im fraglichen Fall,
der sogar das Bundesverfas-
sungsgericht beschäftigte, kam
es im Zusammenwirken mit an-
deren Verdachtsmomenten zu
einem Ermittlungsverfahren
nicht nur gegen Bedienstete,
sondern auch gegen eine Viel-
zahl von Kunden der Bank. Das
Bankgeheimnis behindert dann
die Steufa bei der Ermittlung
von Steuerstraftaten nicht.

Auch Kontrollmitteilungen
anderer Finanzämter können
bei einem Anfangsverdacht zu
einem TätiAwerden der Steufa
frihren. SteIIt ein Finanzbeam-
ter bei der routinemäßiqen Be-
triebsprüIung einer Bank fest,
daß diese über ihr sogenanntes
CpD (Conto pro Diverse) Gel-
der von Bankkunden ins Aus-
land transferiert hat, darf er
den Finanzämtern am Wohnsitz

der Bankkunden hiervon Mit-
teilung machen. Sind die Geld-
transfärs dort nicht nachvoll-
ziehbar, kann dies den Verdacht
einer Steuerstra{tat besründen
und die Steufa zum Handeln
veranlassen. Die routinemäßise
Betrrebsprüfung bei  e iner Bank
dari allerdings nicht zum Anlaß
genommen werden, Kontroll-
mitteilungen über norrnale
Guthaben und Depots an clie
Wohnsitzftnanzämtör ihrer
Kunden zu versenden (Para-
graph 30a AO).

In Ausnahmefällen darf die
Steufa soear ohne konkreten
Tal,verdaclit tätig werden. Bei-
spielsweise, wenn aufgrund all-
gemeiner Erfahrungen die ab-
strakte Vermutung besteht, daß
einc objektive Steueruerkrir-

zung vorliegen könnte, so daß
ein hinreichender Anlaß für so-
genannte Vorfeldernrittlungen
g€geben ist.

So hat die Rechtsprechung
etwa akzept ier t .  daß die Steufa
von Zeitringen die Preisgabe
solcher Chiffre-Inserenten ver-
Iangt ,  d ie im Ausland gelegenc
Immobilien oder Yachten an-
bieten. Denn es soll eine allge-
meine Erfahruns dafür sore-
chen. daß solche"Vemögenige-
genstände dem Fiskus olt ver-
schwiegen werden. Das Aussa-
geverweigerungsrecht der Pres-
se greift in derartigen Fä1len
nicht. da es nur für den redak-
tionellen Teil gilt, nicht aber
für Anzeigen. Zweifelhaft ist
dagegen, ob die Steufa im Rah-
men von Vorfeldermittlungcn
auch berechtigt wäre, an Kre-
ditinstitute ein Sammelaus-
kunltsersuchen zu richten, daß
ihr alle Bankkunden mit Aus-
landsanlagen mitgeteilt wer-
oen.

Die Steufa hört in der Regel
keine Telefone ab. Ihre wesent-
liches Aktionsfelder sind die
Durchsuchunq von Räumen
und Beschlagnahme von Be-
weismitteln. Die Maßnahmen
müssen von der Bußgeld- und
Strafsachenstelle der Steuer-
staatsanwaltschaft beantragt
werden, das AnordnungsrccÄt
steht grundsätzlich dem Rich-
ter  zu.  Nur wenn Gefahr im
Verzug ist, darf die Steufa von
sich aus eine Durchsuchung

und Beschlagnahme vorneh-
men.

Die Durchsuchung erfo lgt  in
der Regel ohne Voranmeldung.
Der Betroffene muß sich un
Prinzip darauf einsteilen. daß
es keinen Weg gibt, sie zu ver-
hirrdern. Zwar darf eilt:
Durchsuchung nur angeordnet
werden, wenn zu vermuten ist,
daß sie zum Aullinden von Be-
weismitteln fiihren wir(l (Pa-
ragraph l02 S(PO).  Beim kon-
kreten Verdacht einer Steuer-
hinterziehung wird aber {ast
routinenräßig angenomm(]n,
da[J s ich bei ln Beschuldrsten
Beweismittel in Forrn von
Kontoauszügen, Buchfüh-
rungsunterlagen, Gcschäitspa-
piercn.  Not izbuchern uncl  Ka-
ienclern auch Iinden lassen.

Meistens werden gleichzeitig
die Geschäfts- und Wohnräu-
me des Betroffenen durch-
sucht, ebenso Pkrv. Koffer und
Schränke.

Eine Durchsuchung des Be-
troffenen selbst und seine Ver-
haftung bilden dagegen die
Ausnahme. Die Aktion kann
auf Räumlichkeiten Dritter
ausgedehnt werden, wenn
konkrete Anhaltspunkte be-
stehen, daß dorl Beweismittel
zu finden sind. Hiervon kön-
nen insbesondere Geschäfts-
oartner. Banken und Steuerbe-
iater des Beschuldigten be-
troflen sein.

Die Steufa ist berechtigt,
aufgefundene Papiere auf ihre
Beweisbedeutung hin durchzu-
sehen, Ist diese potentiell gege-
ben, kann grundsätzlich eine
Beschlagnahme erfolgen; die
Zu1ässigkeitsvoraussetzungen
hierfür sind gering. Von den
Paoieren bei steuerlichen Be-
ratern sind Aktenvermerke,
Entwürfe und Notizen, die der
Berater selbst gefertigt hat, be-
schlagnahmefrei, nicht aber
Geschäfts- und Buchführungs-
papiere, die der Beschuldigte
dort deooniert hat. Ein unein-
geschräirktes Beschlagnahme-
recht giit, wenn gegen den
Steuerberater wegen Beihille
crmittelt wird.

Da der Betrolfene tlie Durch-
suchung und Beschlagnahme
in der Regel nicht abwentlen
kann, ist es für ihn umso wich-

t iger zu wissen, wie er sich da-
bei verhalten so1l. Empfehlens-
wert ist es, jede unnötige Kon-
frontation zu vermeiden. Der'
Betrolfcne sollte umgchentl ei-
nen Vertei,diger (Steuerberater
oder Rechtsanwalt) anrulen
er  ha t  dazu t las  Rec l r t  -  t rn< l
ihn  unr  se in  Kommen b i t ten .
Der Verteit l iger wirul rlarübr:r
wachen, claß clie l)urchsuchung
rechtss taa t l i ch  kor rek t  ver ,
läult. Insbe.sonclerp k;inn cr
auch dafür sorgen, dall die An-
gehörige n des Beschuldigtr-.n
und dicjenigen seiner unrnit-
telbaren Mitarbeiter, die als
Tatbeteil igte in Iletracht kom-
nrcn ,  i ibc r  ih r  Zeugnrsvenve i -
gcrungsrecht belehIt wertlen.
Auch Iüt' den Betlofjenen
selbst wird es oft zwcckmäßig
se in .  zunächs t  zu  sc l rwcrgen
und zu  den Vorwür fcn  e ls t  in
einem Schriftsatz seines Vel-
teidigers Stellung zu nehmen.

Keinen Sinn hätte es, mit der
Steufa über die Höhe vun
Steuer und Strale zu verhan-
r le ln .  Uber  r l ie  S teuerhöhe en l -
schei<let t las Veranlagungsfi-
nanzamt ,  über  d ie  S t ra fver fo l -
gung die Bul3gclrt- untl StraI-
sachenstelle.

Im Einzelfall kann es <lurch-
aus vorteilhalt sein, die Steufa
bei ihren Ermittlungcn zu un-
t€ rs tü tzen.  E tu ,a  dann,  wenn €s
zu vermciclen gilt, daß sie sich
dre  ln fo rmal ionen ru lschad i -
gend bei Geschäftspartnern
beschaffen würde oder u'enn
sich nur so elne überhöhte
Schätzung der Bcstcuerungs-
gnlndlagen gemäß Paragraph
f62 AO vermeiden Iäßt. Das
Für und Wicler, das für
Schweigen oder Mitwirkung
spricht, muß mit clem Verteicli-
ger genau abgewogen werden.

Pr rnz ip ie l l  so l l te  c ine  f re i -
rv i l l i ge  Herausgabe der  Pap ie-
re ,  d ie  che Steu fa  a is  Rcwers-
mittel sicherstellen wil l, abge-
lehn l  und e ine  lö rml iche  Be-
schlagnahme geforded rverden.
Der Beschuldigte kann verlan-
gen,  daß d ie  besch lagnahmt tn
Papiere in ein genaues Ver-
ze ichn is  (mi t  Anzah l  r le r  l l l ä t -
ter) aulgenomnren werrlen, so
daß sie identif izierbar sincl.
Angaben w ie  , ,8  Ak tenordner " ,
, ,3  Kaf tons  mi t  Untc r lagen"
oder , ,d iverser  Schr i f t verkehr "
sind völl ig unzureichend. Fer-
ner sollte man daraul drängen,
daß Kopien angefertigt wcrclon
( l r i r f cn .  Be i  w ieh t igen Paprercn
wie Geschäftsunterlagen lvird
die Steufa damit regelmäßig
einvelstanden sein.

Der  Durchsuchung und Be-
sch lagnahme fo lg t  in  dcr  Rcge l
r l ie  , ,Ruhe nach dem Sturm" .
Meist zieht sich die Auswer-
tung b is  zur  Vor lagc  des  ab-
schließenden Fahndungsbe-
r ich ts  über  Monatc  h in .  Wäh-
rend diescr Zeit kann der Bc-
schuldigte seine Strategie für
rlas u'eiteLe Steuerstraf- rrnd
das Steucrfcstsetzungsvcrfah-
ren vorbereiten.
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